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 Veröffentlicht am 05.08.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

57/09 Sonstiges Versicherungsrecht

Norm

EStG 1972 §25 Abs1;

VersVG §166;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage, unter welchen Voraussetzungen Versicherungsleistungen aus einer vom Arbeitgeber

zugunsten des Arbeitnehmers abgeschlossenen Versicherung diesem zuzurechnen sind, der Arbeitnehmer somit über

die Ansprüche aus der Versicherung verfügen kann.
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